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Generalversammlung  Verteilung: Allgemein 

7. März 2008 

Zweiundsechzigste Tagung 
Tagesordnungspunkt 116 

Resolution der Generalversammlung 

[ohne Überweisung an einen Hauptausschuss (A/62/595)] 

  62/214. Umfassende Strategie der Vereinten Nationen für Hilfe und 
Unterstützung für Opfer sexueller Ausbeutung und sexuellen 
Missbrauchs durch Bedienstete der Vereinten Nationen und 
zugehöriges Personal 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen und des 
Völkerrechts, die für eine friedlichere, wohlhabendere und gerechtere Welt sowie für die 
Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle unerlässlich 
sind, 

 zutiefst betroffen über alle von Bediensteten der Vereinten Nationen und zugehörigem 
Personal verübten Handlungen sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs und diese 
mit allem Nachdruck verurteilend, 

 mit dem erneuten Ausdruck ihrer Unterstützung für die Null-Toleranz-Politik des Ge-
neralsekretärs gegenüber sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch und unter Hin-
weis auf alle einschlägigen Verhaltensnormen und Vorschriften, namentlich das Bulletin des 
Generalsekretärs über besondere Maßnahmen für den Schutz vor sexueller Ausbeutung und 
sexuellem Missbrauch1, 

 sowie erneut ihre Unterstützung dafür bekundend, dass im gesamten System der Ver-
einten Nationen ein umfassendes Konzept zur Hilfe für die Opfer sexueller Ausbeutung und 
sexuellen Missbrauchs durch Bedienstete der Vereinten Nationen und zugehöriges Personal 
angewandt wird, das angemessen und zuverlässig ist, 

 unter Hinweis auf das Schreiben des Generalsekretärs vom 24. März 2005 an den Prä-
sidenten der Generalversammlung, dem der Bericht des Sonderberaters mit dem Titel „Um-
fassende Strategie zur künftigen Beseitigung sexueller Ausbeutung und sexuellen Miss-
brauchs bei Friedenssicherungseinsätzen der Vereinten Nationen“2 beigefügt ist, 

_______________ 
1 ST/SGB/2003/13. 
2 A/59/710. 
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 sowie unter Hinweis darauf, dass der Generalsekretär im Ergebnis des Weltgipfels 
20053 ersucht wurde, der Generalversammlung Vorschläge zu unterbreiten, die zu einem 
umfassenden Konzept für die Opferhilfe führen, 

 ferner unter Hinweis auf ihre Resolutionen 59/281 vom 29. März 2005, 59/300 vom 
22. Juni 2005, 60/263 vom 6. Juni 2006 und 61/291 vom 24. Juli 2007, 

 mit Dank Kenntnis nehmend von dem Schreiben des Generalsekretärs vom 25. Mai 
2006 an den Präsidenten der Generalversammlung4, das den Entwurf einer Grundsatzerklä-
rung der Vereinten Nationen sowie den Entwurf einer umfassenden Strategie der Vereinten 
Nationen für Hilfe und Unterstützung für Opfer sexueller Ausbeutung und sexuellen Miss-
brauchs durch Bedienstete der Vereinten Nationen und zugehöriges Personal enthält, 

 in Anbetracht dessen, wie wichtig es ist, den Opfern sexueller Ausbeutung und sexu-
ellen Missbrauchs durch Bedienstete der Vereinten Nationen und zugehöriges Personal Hil-
fe zu gewähren, 

 1. verabschiedet die Umfassende Strategie der Vereinten Nationen für Hilfe und 
Unterstützung für Opfer sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs durch Bedienste-
te der Vereinten Nationen und zugehöriges Personal („die Strategie“), die dieser Resolution 
als Anlage beigefügt ist; 

 2. fordert die zuständigen Organisationen des Systems der Vereinten Nationen auf 
und bittet die Sonderorganisationen, auf aktive und koordinierte Weise und gegebenenfalls 
mit Unterstützung der Zivilgesellschaft sowie in enger Zusammenarbeit mit den Mitglied-
staaten an der Umsetzung der Strategie mitzuwirken; 

 3. beschließt, in zwei Jahren die Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie unter 
dem Tagesordnungspunkt „Weiterverfolgung der Ergebnisse des Millenniums-Gipfels“ zu 
prüfen; 

 4. ersucht den Generalsekretär, die Strategie umzusetzen und der Generalver-
sammlung auf ihrer vierundsechzigsten Tagung einen detaillierten Bericht darüber vorzule-
gen, der die gesammelten Erfahrungen, bewährte Verfahren sowie Empfehlungen enthält. 

79. Plenarsitzung 
21. Dezember 2007 

Anlage 

Umfassende Strategie der Vereinten Nationen für Hilfe und Unterstüt-
zung für Opfer sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs durch 
Bedienstete der Vereinten Nationen und zugehöriges Personal 

Zweck 

1. Zweck der Strategie ist es, sicherzustellen, dass Opfer sexueller Ausbeutung und se-
xuellen Missbrauchs durch Bedienstete der Vereinten Nationen und zugehöriges Personal 
rasch geeignete Hilfe und Unterstützung erhalten. Es ist unerlässlich, dass die Organisation 
rasch und wirksam reagiert, wenn sich sexuelle Ausbeutung und sexueller Missbrauch er-
eignen. 
_______________ 
3 Siehe Resolution 60/1, Ziff. 165. 
4 A/60/877. 
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2. Die Strategie wird dem System der Vereinten Nationen außerdem ermöglichen, Hilfe 
und Unterstützung für die Opfer sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs durch 
Bedienstete der Vereinten Nationen und zugehöriges Personal zu erleichtern, zu koordinie-
ren und gegebenenfalls zu leisten. 

3. Durch die Strategie wird die individuelle Verantwortlichkeit für Handlungen sexueller 
Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs, die bei den Tätern liegt, in keiner Weise verringert 
oder ersetzt. Die Strategie ist nicht als Weg zu einer Entschädigung vorgesehen. 

Anwendungsbereich 

4. Die Strategie soll umgesetzt werden, um Beschwerdeführern, Opfern und infolge se-
xueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs durch Bedienstete der Vereinten Nationen 
und zugehöriges Personal geborenen Kindern in einer den maßgeblichen örtlichen Umstän-
den angemessenen Weise und unter gebührender Achtung der Rechtsvorschriften des Gast-
landes Hilfe und Unterstützung zu gewähren. 

Begriffsbestimmungen 

5. Die nachstehenden Begriffsbestimmungen dienen der Klärung der in der Strategie 
verwendeten Ausdrücke: 

 a) sexueller Missbrauch: die tatsächliche oder angedrohte körperliche Verletzung 
der sexuellen Integrität, sei es mit Anwendung von Gewalt, durch Nötigung oder unter Aus-
nutzung eines ungleichen Verhältnisses; 

 b) sexuelle Ausbeutung: der tatsächliche oder versuchte Missbrauch einer Situation 
der Hilfsbedürftigkeit, einer ungleichen Machtposition oder eines Vertrauensverhältnisses 
für sexuelle Zwecke, unter anderem mit dem Ziel, einen finanziellen, sozialen oder politi-
schen Vorteil daraus zu ziehen; 

 c) Beschwerdeführer: Personen, die unter Einhaltung der festgelegten Verfahren 
behaupten, oder von denen behauptet wird, dass sie von Bediensteten der Vereinten Natio-
nen oder zugehörigem Personal sexuell ausgebeutet oder missbraucht wurden, deren Be-
hauptung jedoch noch nicht im Rahmen eines Verwaltungsverfahrens der Vereinten Natio-
nen oder von Verfahren der Mitgliedstaaten als erwiesen angesehen wurde; 

 d) Opfer: Personen, deren Behauptung, dass sie von Bediensteten der Vereinten 
Nationen oder zugehörigem Personal sexuell ausgebeutet oder missbraucht wurden, im 
Rahmen eines Verwaltungsverfahrens der Vereinten Nationen oder von Verfahren der Mit-
gliedstaaten als erwiesen angesehen wurde; 

 e) infolge sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs geborene Kinder: Kin-
der, von denen eine zuständige einzelstaatliche Behörde festgestellt hat, dass sie infolge von 
Handlungen sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs durch Bedienstete der Verein-
ten Nationen oder zugehöriges Personal geboren wurden; 

 f) Bedienstete der Vereinten Nationen und zugehöriges Personal: Bedienstete der 
Vereinten Nationen, Berater, Einzelauftragnehmer, Freiwillige der Vereinten Nationen, 
Sachverständige im Auftrag der Vereinten Nationen und Angehörige von Kontingenten; 

 g) Durchführungspartner: Einrichtungen oder Organisationen, die im Einklang mit 
etablierten Verfahren des Gastlandes und der Vereinten Nationen auf Landesebene tätig 
sind, um die in dieser Strategie beschriebenen Dienstleistungen zu erleichtern und bereitzu-
stellen. Beauftragte für Opferunterstützung sind ausgewählte Durchführungspartner, die von 
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den Vereinten Nationen ersucht werden, Hilfe und Unterstützung für Beschwerdeführer, Op-
fer und infolge sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs geborene Kinder zu er-
leichtern. 

Hilfe und Unterstützung 

6. Beschwerdeführer sollen grundlegende Hilfe und Unterstützung entsprechend ihren 
individuellen Bedürfnissen erhalten, die sich unmittelbar aus der behaupteten sexuellen 
Ausbeutung oder dem behaupteten sexuellen Missbrauch ergeben. Diese Hilfe und Unter-
stützung umfasst medizinische Versorgung, rechtliche Dienste, Unterstützung bei der Verar-
beitung der psychischen und sozialen Folgen des Erlebten sowie nach Bedarf materielle So-
forthilfe wie Nahrungsmittel, Kleidung, Notunterkunft oder Unterbringung in einer Schutz-
einrichtung. 

7. Opfer sollen neben grundlegender Hilfe entsprechend ihren individuellen Bedürfnis-
sen, die sich unmittelbar aus der sexuellen Ausbeutung und dem sexuellen Missbrauch er-
geben, zusätzliche Hilfe und Unterstützung erhalten. Diese Hilfe und Unterstützung umfasst 
medizinische Versorgung, rechtliche Dienste, Unterstützung bei der Verarbeitung der psy-
chischen und sozialen Folgen des Erlebten sowie nach Bedarf materielle Soforthilfe. 

8. Infolge sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs geborene Kinder sollen ent-
sprechend ihren individuellen Bedürfnissen und unter Berücksichtigung des Wohls des Kin-
des Hilfe und Unterstützung bei der Bewältigung der medizinischen, rechtlichen, psychi-
schen und sozialen Folgen erhalten, die sich unmittelbar aus der sexuellen Ausbeutung und 
dem sexuellen Missbrauch ergeben. Die Vereinten Nationen sollen außerdem mit den Mit-
gliedstaaten zusammenarbeiten, um die Verfolgung von Ansprüchen in Bezug auf Anerken-
nung der Vaterschaft und Unterhaltszahlungen innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs zu er-
leichtern. 

Leistung von Hilfe und Unterstützung 

9. Hilfe und Unterstützung soll in einer Weise geleistet werden, die das von Beschwer-
deführern, Opfern und infolge sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs geborenen 
Kindern erlittene Trauma nicht noch verstärkt, keine weitere Stigmatisierung verursacht und 
andere Opfer sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs nicht ausschließt oder dis-
kriminiert. 

10. Hilfe und Unterstützung soll über bestehende Dienste und Programme und deren 
Netzwerke geleistet werden. Im Bedarfsfall sollen die Vereinten Nationen jedoch erwägen, 
den Aufbau neuer Dienste zu unterstützen, ohne dabei Doppelstrukturen zu schaffen. 

11. Innerhalb der Vereinten Nationen wird eine Koordinierungsstelle bestimmt, welche 
die Durchführung der Strategie koordinieren und überwachen soll, um zu gewährleisten, 
dass der Prozess der Überweisung der Beschwerdeführer, Opfer und infolge sexueller Aus-
beutung und sexuellen Missbrauchs geborenen Kinder einfach und sicher ist und der Not-
wendigkeit Rechnung trägt, Vertraulichkeit und Würde zu wahren und Diskriminierung zu 
vermeiden. 

12. Die Vereinten Nationen sollen Durchführungspartner bestimmen, welche die in dieser 
Strategie beschriebenen Dienste erbringen und gegebenenfalls als Beauftragte für Opferun-
terstützung tätig sind. 

13. Die Dauer der Hilfe- und Unterstützungsleistung soll entsprechend den individuellen 
Bedürfnissen festgesetzt werden, die sich unmittelbar aus der sexuellen Ausbeutung und 
dem sexuellen Missbrauch ergeben. 
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14. Die Leistung von Hilfe und Unterstützung durch die Vereinten Nationen für Be-
schwerdeführer, Opfer und infolge sexueller Ausbeutung und sexuellen Missbrauchs gebo-
rene Kinder stellt weder eine Anerkennung der Richtigkeit der Behauptungen noch eine An-
erkennung der Verantwortlichkeit durch den mutmaßlichen Täter dar. 


